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§ 199 BAO
 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

Sind zur Entrichtung einer Abgabe mehrere Personen als Gesamtschuldner verp.ichtet, so kann gegen sie ein

einheitlicher Abgabenbescheid erlassen werden, und zwar auch dann, wenn nach dem zwischen ihnen bestehenden

Rechtsverhältnis die Abgabe nicht von allen Gesamtschuldnern zu tragen ist.

In Kraft seit 01.01.1962 bis 31.12.9999
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